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Dort erhielt er ,,von seinen chrlichen Eltern wegen, auch in An-
sehen der Drei Piindten schriftlicher Furbitt' um 2o rheinische
Gulden das Ziircher Biirgerrecht. Dieser Johann Anton Pestalozza
hatte drei Frauen, zuerst Anna GeDner, dann Susanna Verzasca
und zuletzt Magdalena Muralt. Durch die beiden letzten Frauen
trat er in verwandtschaftliche Beziehungen zu den um ihres Glau-
bens willen vertriebenen Locarnern. So entstand die heute noch
viel verbreitete irrtimliche Anschauung, dal3 die Pestalozzi zu jenen
um des Glaubens willen vertriebenen Tessinern gehoren.

Nach Chur zogen die Abis von Plurs, Pestalozza von Klaven,
De Nigris (Schwarz) von Klidven, Brun aus Campodolcino, ins
Oberland die Agosti aus Val San Giacomo nach Lumbrein und
Truns, Andreoli von Isola im Veltlin nach Disentis, Castell a San
Nazar von Morbegno nach Sagens. Die Pellizzari von Klaven
zogen nach Langwies, die Gillardon von Sondrio nach Griisch,
die Pozzi von Teglio nach Poschiavo. Aus der Grafschaft Klaven
stammt wahrscheinlich auch die Familie Scandolera. Eine Frak-
tion von Mese heit Scandolera. Die Scandolera haben sich im
Schanfigg eingebiirgert und waren in Chur ansissig. In der oberen
Reichsgasse in Chur steht noch ein Haus Scandolera mit Wappen
und Inschrift und auf der Kantonsbibliothek befindet sich eine
Scandolera’sche Urkundensammlung. Auch in Samaden gab es
im 17. und 18. Jahrhundert eine Familie Scandoleral”.

Chronik fiir den Monat Juli.

1. Am 23. Juni starb Dr. med. Julius Gilli. Er wurde 1878 in
Sufers geboren, absolvierte das Gymnasium in Chur, studierte in Zirich
und Bern Medizin, praktizierte einige Jahre als Assistent und begrindete
dann vor zirka 30 Jahren eine eigene Praxis in Thusis. Vor etwa drei
Jahren mufite er aus Gesundheitsriicksichten seine Arbeit niederlegen.
(,,Ratier** Nr. 154.)

3. Das stark umstrittene schweizerische Strafgesetzbuch
1st mit 357884 Ja gegen 310323 Nein knapp angenommen iworden.
Graubiinden hat mit 9556 Ja und 10222 Nein verworfen mit noch
111> andern Standen; das Stindemehr ist aber bei einer Gesetzesvor-
lage nicht entscheidend. (Schlub folgt.)

19 Die Aufzidhlung von Veltliner Familien, die nach den Biinden aus-
wanderten, macht durchaus keinen Anspruch auf Vollstindigkeit. Ich
habe nur diejenigen Namen genannt, die mir bei der Registrierung von
Landesakten zufdllig in die Finger gericten.



	Chronik für den Monat Juli

